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Vorwort

Die moderne Welt ist von einer Krise politischer Freiheit bedroht. Diese Dia
gnose Hegels bildet eine denkwürdige Konstante seiner Philosophie. Hegels Kritik 
gilt dabei der modernen Kultur des Rechts und des Politischen, deren bürgerlich 
liberale Verfasstheit das große Versprechen der Moderne, Freiheit und Gleichheit 
zu verwirklichen, uneingelöst lässt. Mehr noch, dieses Versprechen scheint sich 
sogar ins Gegenteil zu verkehren: Freiheit als Autonomie des Einzelnen wird un
unterscheidbar von einem Selbstermächtigungsanspruch, während die Gleichheit 
in die Nivellierung aller Unterschiede umschlägt.

Die vorliegende Studie rekonstruiert diese Diagnose Hegels und verbindet die po
litischrechtliche Reflexion mit freiheitstheoretischen Erörterungen zum Verhältnis 
von Sozialität und Individualität. Der Schlüssel zu Hegels Krisendiagnose wird dabei 
in seiner Kritik des Legalismus der Kantischen Moralphilosophie gesucht. Hinter 
der Kritik eröffnet sich die Perspektive auf mögliche Auswege aus der bürgerlich 
liberalen Verfasstheit der politischen Kultur. Methodisch setzt dies allerdings voraus, 
dass das vernunftrechtliche in ein historischgenealogisches Denken überführt wird.

Diese Arbeit wurde am Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften 
der GoetheUniversität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen und im 
Oktober 2011 verteidigt. Das Manuskript wurde für die Veröffentlichung überar
beitet. Danken möchte ich Christoph Menke, der die Arbeit betreut hat. Die vielen 
philosophischen Anregungen und Hinweise, die ich aus Diskussionen mit ihm er
halten habe, waren für dieses Buch und die weiteren Schritte in der Philosophie be
sonders prägend, die philosophische Offenheit und das Interesse am Denken eine 
Inspirationsquelle. Mein Dank gilt auch Gunnar Hindrichs für die Übernahme des 
Zweitgutachtens der Dissertation und die anregenden Diskussionen.

Es war ein langer Weg, bis der Text – „jene Straße durch den immer wieder 
sich verdichtenden inneren Urwald“, um es mit Walter Benjamin zu sagen – seine 
jetzige Form hat annehmen können. Viele Menschen haben mir zu unterschied
lichen Zeiten und jeder auf seine Weise geholfen, diese Straße zu passieren. María 
del Rosario Acosta, Daniel Althof, Helmut Girndt, Kathleen Higgins, Csaba  
Kotsmár, Sun Lee, Oxane Leingang, Jenn Neilson, Antonio Roselli, Stefan 
Schlotter, Douglas Selvage, Andreas Spahn, Christian Spahn, Felix Trautmann, 
Tamara Vorobyeva und Wolfgang Welsch – sie alle haben durch anregende Ge
spräche, kritische Einwände in mündlicher und schriftlicher Form, theoretische 
wie praktische Ratschläge und freundschaftliche Stimmen der Ermunterung 
mein Denken und Schreiben beflügelt. Dafür danke ich ihnen sehr herzlich.

Besonderer Dank gilt Norbert Axel Richter, der mit großer Umsicht die gesamte 
Arbeit gelesen und an vielen Stellen mit Scharfsinn und Genauigkeit kommentiert 
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hat. Mareike Kajewski und Katja Thekla Meyer haben Teile der früheren Fassung 
der Arbeit gelesen, wofür ich ihnen ebenfalls sehr dankbar bin. André Möller hat 
mir geholfen, alle formalen Ungenauigkeiten zu beseitigen – auch dafür herzlichen 
Dank.

Einige Vorüberlegungen, die in das Buch Eingang gefunden haben, konnte ich 
an verschiedenen Orten vorstellen. Aus den anregenden Diskussionen habe ich viel 
gelernt. Dafür danke ich insbesondere Christoph Asmuth, Georg Bertram, Robin 
Celikates, Brigitte Hilmer, Vittorio Hösle und David Lauer wie auch allen Mitdis
kutanten sehr herzlich.

Die Möglichkeit zu konzentrierter Arbeit verschaffte mir ein Stipendium der 
Studienstiftung des deutschen Volkes, wofür ich ebenfalls sehr dankbar bin. Für 
die Gewährung eines Druckkostenzuschusses bedanke ich mich beim Exzellenz
cluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ der GoetheUniversität Frank
furt am Main.

Für ihre rückhaltlose Unterstützung danke ich Carsten Kremer, meinen Eltern 
und meinem Bruder. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.

Frankfurt am Main, im März 2017  Tatjana Sheplyakova
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Einleitung
Einleitung

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die Frage nach der spezifi
schen Verbindung von öffentlicher Freiheit und Individualität. Hegel hat diese Fra
ge bereits sehr früh aufgeworfen und mit einer eindringlichen Gegenwartsreflexion 
verknüpft. In den folgenden einleitenden Bemerkungen wird diese Fragestellung 
umrissen und der Hintergrund skizziert, vor dem sie aufgeworfen wird. In einem 
ersten Schritt wird Hegels Diagnose der „Entzweiung“ in Erinnerung gerufen: Die 
entzweite Moderne hat das spannungs und widerspruchsgeladene Gebilde einer 
politischen Kultur hervorgebracht, die Hegel zufolge vor allem eins bewirkt – eine 
umfassende Entpolitisierung (I.).

In einem zweiten Schritt werden einige Kernelemente und Ergebnisse der Un
tersuchung vorweggenommen, um ihr Anliegen zu präzisieren. Dabei wird ins
besondere daran erinnert, dass das Recht für Hegel als Ermöglichungsgrund der 
individuellen und öffentlichen Freiheit fungiert (II.). Umso erstaunlicher ist es, 
dass diesem Grundzug von Hegels praktischer Philosophie in der gegenwärtigen 
an Hegel anschließenden Reflexion auf die Reproduktionsbedingungen sozialer 
Praxis, die individuelle und soziale Freiheit ermöglicht und freisetzt, kaum Beach
tung geschenkt wird: Wenn auf das Recht Bezug genommen wird, dann geschieht 
das entweder in kritischer Absicht, um seine Pathologien offenzulegen, oder aber 
es wird von einer Kongruenz von praktischer Vernunft und existierender, in ihrem 
Kern bürgerlichliberaler Gesellschaft ausgegangen (III.). Die Skepsis insbesonde
re des frühen Hegel bezüglich dieser Form von Gesellschaft, ihres Rechts und ihrer 
Moral, die der Realisierung wahrer politischer Freiheit im Wege stehen, wird nicht 
ernst genommen. Dies betrifft auch die gegenwärtige Theorie sozialer Praktiken, 
die Kants ‚Paradox der Autonomie‘ im Anschluss an Hegel in einen Prozess der 
wechselseitigen intersubjektiven Ermächtigung und Autorisierung überführt – ei
nen Prozess, der die Einzelnen zur Teilnahme an einer sozialen Praxis erst befähigt 
(IV.).

Im Unterschied zu diesen Ansätzen wird Hegels frühe These vom Verfall poli
tischer Freiheit – eine These, die sich auch auf die Form des bürgerlichen Rechts 
bezieht –, ins Zentrum dieser Studie gestellt und in ihrer Tragweite untersucht. Der 
enge Fokus auf Hegels Befund der Entzweiung schließt die Reflexion auf ihre Not
wendigkeit, ihre Genesis und ihre Implikationen mit ein. Daraus begründet sich 
der zentrale Stellenwert von Hegels Naturrechtsaufsatz1 für diese Untersuchung. 
Weshalb dieser Aufsatz, der von der HegelForschung lange vernachlässigt wurde, 

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des 
Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positi
ven Rechtswissenschaften [1802/1803], in: ders., Werke in zwanzig Bänden, hrsg. von Eva 
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für die hier entwickelte Argumentation so wichtig ist, erscheint erläuterungsbe
dürftig und soll hier ebenfalls thematisiert werden (V.). Schließlich wird ein Über
blick über die Struktur der Arbeit gegeben und der Weg, den die Untersuchung 
genommen hat, nachgezeichnet (VI.).

A. Entzweiung – Entpolitisierung – Idee des Rechts

„Entzweiung“ ist die Metapher, mit der Hegel den Zustand seiner Gegenwart, ja 
die Verfasstheit der modernen Gesellschaft als solcher einzufangen sucht. Bereits 
in seinen Berner und Frankfurter Manuskripten beklagt Hegel die „Positivität“2 
des Glaubens und der Religion, aber auch des moralischen und juridischen Geset
zes, das dem Subjekt radikal äußerlich bleibt und dessen Autorität und Wirksam
keit dergestalt „nur durch ein Achtung oder Furchterwekendes Objekt“3 gesichert 
werden können. Diesem Zustand der Herrschaft und Unterdrückung, in dem „un
vereinbares vereinigt wird“, der Gewalt der „ewige[n] Trennung [in der Natur]“4 
stellt Hegel den Begriff der Freiheit entgegen – jener Freiheit, die als „Vereinigung 
ungezwungener Wesen gleichen Rechts“5 bestimmt wird und nur in der Liebe, wie 
Hegel zu diesem Zeitpunkt noch überzeugt ist, ihre Verwirklichung finden kann.6

In der Jenaer Schrift über die Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen 
Systems der Philosophie (1801) fasst Hegel „Entzweiung“ als „Quell des Bedürf-
nisses der Philosophie“: „Wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der 
Menschen verschwindet und die Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wech
selwirkung verloren haben und Selbständigkeit gewinnen, entsteht das Bedürfnis 
der Philosophie.“7 Die Kritik an der Kulturwelt der Aufklärung, deren philoso
phische Entwürfe sich der ‚reellen Welt‘ ‚intellektuell‘ entgegensetzen, ist für He
gel Medium der Reflexion auf sein eigenes Philosophieren. Insbesondere gilt es, 

Moldenhauer/Karl Markus Michel, Bd. 2: Jenaer Schriften 1801 – 1807, Frankfurt am Main 
1986, S. 434 – 530 (im Folgenden unter Angabe der Sigle NR zitiert).

2 Siehe Hegel, [Die Positivität der christlichen Religion] [1795/1796], in: ders., Werke, 
Bd. 1: Frühe Schriften, Frankfurt am Main 1986, S. 104 – 189. Im Folgenden als „Positivi
tätsschrift“ zitiert.

3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Text 40: Positiv wird ein Glauben genannt …, in: 
ders., Gesammelte Werke (= GW), in Verb. mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
hrsg. von der NordrheinWestfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, 
Bd. 2: Frühe Schriften II, bearb. von Friedhelm Nicolin/Ingo Rill/Peter Kriegel, hrsg. von 
Walter Jaeschke, Hamburg 2014, S. 5 – 7, hier: S. 6.

4 Hegel, Text 50: so wie sie mehrere Gattungen …, in: ders., GW, Bd. 2, S. 96 – 97, hier: 
S. 97.

5 Dieter Henrich, Historische Voraussetzungen von Hegels System [1967], in: ders., He
gel im Kontext, Frankfurt am Main 1971, S. 41 – 72, hier: S. 67.

6 Dazu ausführlicher und mit Nachweisen unten Erstes Kapitel, Teil A.
7 Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie [1801], 

in: ders., Werke, Bd. 2, S. 9 – 138, hier: S. 22. Im Folgenden als „Differenzschrift“ zitiert.
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den radikalen Prozesscharakter der Philosophie zu betonen: „Es ist […] unter der 
gegebenen Entzweiung der notwendige Versuch, die Entgegensetzung der festge
wordenen Subjektivität und Objektivität aufzuheben, und das Gewordensein der 
intellektuellen und reellen Welt als ein Werden, ihr Sein als Produkte als ein Pro-
duzieren zu begreifen […]“.8

In seinen politischen und staatsrechtlichen Schriften9 verbindet Hegel die Er
fahrung der Entzweiung mit einer eingehenden Reflexion auf die Verfasstheit des 
politischen Zustands seiner Gegenwart, mit der Analyse der modernen politischen 
Kultur als solcher. Im Lichte dieser Analyse artikuliert sich die moderne Erfahrung 
der Krise in den Entwürfen einer Kritik der Verfassung Deutschlands (1799 – 1803) 
als „der immer sich vergrößernde Widerspruch zwischen dem Unbekannten, das 
die Menschen bewusstlos suchen, und dem Leben, das ihnen angeboten und erlaubt 
wird“.10 Diese Erfahrung11 ist jedoch keine rein individuelle Erfahrung, vielmehr 
ist sie Reflex eines gesellschaftlichen Zustands, den Hegel durch eine problemati
sche Entpolitisierung gekennzeichnet sieht.

Hegels Verfassungsschrift ist eine vehement kritische und von bitterer Ironie 
geprägte Auseinandersetzung mit dem Zustand des Deutschen Reiches. Die Vorge
schichte dieses Zustands reicht bis in den Dreißigjährigen Krieg zurück. Doch die 
politische Entmächtigung dauert Hegel zufolge an und hat sich für moderne politi
sche Kultur überhaupt als prägend erwiesen. Sie äußert sich in der praktischen Un
terwerfung der öffentlichen Sphäre unter private Interessen – im „Bestreben, die 
Staatsgewalt zu einem Privateigentum zu machen“.12 Hegels Hauptangriffspunkt 
ist die alte Praxis der Sicherung von wohlerworbenen Rechten und Privilegien, 
die auf die Wahlkapitulationen der deutschen Kurfürsten seit der Wahl Karls V. 
(1519) zurückgeht13 und auch noch unter den Bedingungen der souveränen Staaten 

8 Ebd. (Herv. T. S.).
9 Dabei beziehe ich mich insbesondere auf Hegels Fragmente einer Kritik der Verfas

sung Deutschlands (1799 – 1803) sowie auf die Erste WürttembergSchrift (1798) und die 
Zweite WürttembergSchrift bzw. die anonym veröffentlichte Beurtheilung der im Druck 
erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Würt
emberg im Jahr 1815 und 1816 (1817), die auch als Landständeschrift bekannt ist.

10 Hegel, Fragmente einer Kritik der Verfassung Deutschlands [1799 – 1803], in: ders., 
GW, Bd. 5: Schriften und Entwürfe 1799 – 1808, hrsg. von Manfred Baum/Kurt Rainer 
Meist, Hamburg 1998, S. 1 – 219, hier: S. 16; im Folgenden als „Verfassungsschrift“ zitiert 
(die Seitenangaben der Zitatnachweise beziehen sich, falls nicht anders vermerkt, auf die 
GWAusgabe).

11 Zur Wiederaufnahme und Aktualisierung dieses Befundes siehe Michael Theunissen, 
Selbstverwirklichung und Allgemeinheit. Zur Kritik des gegenwärtigen Bewußtseins, Ber
lin/New York 1981, S. 28 f.

12 So Hegel in einer Randnotiz: Hegel, Die Verfassung Deutschlands [1800 – 1802], in: 
ders., Werke, Bd. 1, S. 451 – 610, hier: S. 456.

13 Die Wahlkapitulationen waren vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Wahl
gremium der Kurfürsten und dem zu wählenden Kaiser, in denen Bedingungen seiner 
künftigen Regierung festgelegt, aber auch Rechte und Freiheiten der Kurfürsten selbst 


